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M D -2862 -1 und 5/88 

Entwurf eines Bundesgesetzes über 
die Vermeidung. Verwertung und Be­
handlung von Abfällen ( Abfallwirt­
sChaftsgesetz - A WG); 
Stellungnahme 

zu Zl. 08 350 4/16 - I/8/88 

An das 

Bundesministerium f ür 

Umwelt. Jugend und Familie 

AMT DER 
WIENER LANDESREGIERUNG 

:J'erS15''Ö' -= M D -Büro des Magistratsdirektors 

LTesc_� 108 2 Wien. Rathaus 

Wien. 2 2. Februar 1989 

Auf das Schreiben vom 20. Dezember 1988 beehrt sich das Amt 

der Wiener Landesregierung. zu dem im Betreff genannten Ge­

setzentwurf folgende Stellungnahme bekanntzugeben: 

Die Entwicklung der letzten Jahre hat die Notwendigkeit er­

kennen lassen. in zunehmendem Maße von der " Abfallbeseiti -

gung" zugunsten der " Abfallvermeidung" und " Abfallverwer­

tung" abzugehen. Die Erlassung eines Bundesgesetzes über die 

Verminderung. Verwertung und Behandlung von Abfällen er­

scheint daher unbedingt erforderlich. Voraussetzung für eine 

solche Regelung war die durch die Bundesverfassungsgesetz­

Novelle vom 29. November 1988. BG Bl. Nr. 685. neu geschaf­

fene Kom petenzrechtslage. Sie ermächtigt den Bund zur Rege­

lung der Abfallwirtschaft hinsichtlich gefährlicher Abfälle. 

hinsichtlich anderer Abfälle nur soweit ein Bedürfnis nach 

Erlassung einheitlicher Vorschriften vorhanden ist. Diese 

Ermächtigung des Bundes zur Bedarfsgesetzgebung wird im 

vorliegenden Entwurf extensiv in Ans pruch genommen. Ob in 
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allen Regelungsbereichen des vorliegenden Gesetzentwurfes 

ein ob jekti ves Bed ürfnis nach Erlassung einheitlicher Vor­

schriften besteht. kann aus ha. Sicht nicht beurteilt wer­

den. doch wird mangels ob jekti vierbarer Kriterien eine Nach­

pr üfung durch den Verfassungsgerichtshof sicherlich er­

schwert. 

Es wird auch darauf hingewiesen. daß das Gesetz teilweise in 

Materien eingreift, die bereits durch Bundes - oder Landesge­

setze geregelt sind. Dies hat einerseits Rechtsunsicherheit 

zur Folge und erscheint andererseits. sofern landesgesetz­

liche Regelungen betroffen sind. verfassungsrechtlich nicht 

immer unbedenklich. 

Zusammenfassend ist zu sagen. daß der vorliegende Entwurf 

ziemlich unausgereift erscheint und in vielen Punkten nicht 

ausformuliert ist. Außerdem fehlt die übersichtlichkeit. Da­

zu kommt. daß die verwendeten Begriffe un vollständig defi­

niert werden. Zum Teil stimmen die im Entwurf verwendeten 

Definitionen nicht mit den einschlägigen Ö N O R M E N  überein. Es 

wird in diesem Zusammenhang insbesondere auf die Ö N O R M  S 

2001 verwiesen. 

Oie Abschnitte 111 und I V  bed ürfen einer gr ündlichen syste­

matischen überarbeitung. da im derzeitigen Entwurf unter 

" Abfall vermeidung" (111. Abschnitt) zum Großteil Bestim­

mungen über die Abfall verwertung enthalten sind. Es fällt 

auch auf. daß es verabsäumt wurde, eine Abgrenzung zwischen 

Wirtschaftsgut ( Altstoffen) und Abfällen zu treffen. 

Einzelne Bestimmungen geben Anlaß zu folgenden Bemerkungen: 

Zu § 1 Abs. 1: 

Zum Begriff " Wieder verwertung" ist zu bemerken. daß damit 

vorausgesetzt wird. daß die erstmalige Nutzung eines Pro­

duktes schon eine Verwertung darstellt. Daher sollte dieser 

Begriff. der in der Ö N O R M  S 2001 durch den Begriff · Verwer­

tung" ersetzt wurde. auch im vorliegenden Entwurf nicht 
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verwendet werden. § (1) läßt nicht erkennen. daß die um­

weltgerechte Abfallendbehandlung auch Ziel dieses Gesetzes 

ist. Der Begriff " Abfallendbehandlung" gemäß ONORM S 2001 

wäre auch hler aufzunehmen. 

Zu § 1 Abs. 2 Z 1: 

Der Entwurf enthält keine Anhaltspunkte f ür die Beurteilung 

des Begriffes "wirtschaftliche Möglichkeiten". Falls, was 

nicht ausgeschlossen werden kann, bei der Auslegung des Ge­

setzes das Schwergewicht auf den Begriff "wirtschaftliche 

MögliChkeiten " in der vorliegenden unbestimmten Form gelegt 

wird, kann das Ziel des Gesetzes mögliCherweise nicht er­

reicht werden. 

Zu § Abs . 2 Z 3: 

Der Bpgri�f "erdkruste�hnlich" ist nicht definiert und sollte 

daher durch den Begriff "inertisiert" mit entsprechender 

chemischer und physikalischer Definition ersetzt werden. 

Zu § 2: 

Die Auf teilung wäre in der Weise vorzunehmen, daß nur Über­

begriffe als Absätze aufscheinen. Einige der hier angef ühr­

ten Begriffe sollten genauer umschrieben oder neu definiert 

werden. 

§ 2 Abs. 1: 

Es m üßte " Abfälle sind bewegliche Sachen lauten. Außer-

dem sollte das Wort ·produktspezifische" durch das Wort 

"weitere" ersetzt werden, da es auch Stoffe gibt, die einer 

nicht produktspezifischen Verwendung zugef ührt werden kön­

nen, ohne Abfälle zu werden. 

§ 2 Abs. 2: 

Im Hinblick darauf, daß jeder Abfall bei seiner Behandlung 

oesondere Umsicht bzw. Vorkehrungen erfordert, erscheint 

eine neue Definition geboten. Auf Grund der derzeitigen 

Formulierung w ürden z. B. auch Glasscherben darunterfallen. 
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Zu § 2 Ab s. 3: 

Der Begriff "öffentlicher Haushalt" ist zu ungenau und be­

darf einer Definition. 

Zu § 2 Abs. 4: 

Abfallbesitzer sind der Abfallerzeuger. der Abfallsammler 

sowie der Abfallbehandler. Da es lediglich diese drei Kate­

gorien von Abfallbesitzern gibt. ist der Verweis auf andere 

Paragraphen und Absätze unnötig und verwirrend. 

Zu § 2 Abs. 5: 

Diese Bestimmung hätte wie folgt zu lauten: 

" Abfallerzeuger ist jeder. bei dem Abfälle anfallen oder der 

Abfälle importiert." 

Zu § 2 Abs. 7: 

Der Begriff " Abfallbehandler" sollte ersetzt werden. da laut 

ÖN OR M S 200 1 die Abfallbehandlung die Abfallbereitstellung 

und -sammlung. den Abfalltransport sowie die Abfallzwischen­

lagerung, - verwertung und die -endbehandlung umfaßt. Nach 

dieser ÖN OR M m üßte es eigentlich " Abfallendbehandler " 

heißen, doch sollte man von dem eingefÜhrten Begriff " Ab­

fallbeseitiger " nicht abgehen. Auch der Export sollte als 

Form der Beseitigung genannt werden. 

Zu § 2 Ab s. 9: 

Hinsichtlich des Begriffes " Abfallbehandlung" sei auf die 

Ausf ührungen zu § 2 Abs. 7 und hinsichtlich des Begriffes 

" Entsorgung" auf die Stellungnahme zu § 2 Abs. 1 2  verwiesen . 

. Z u § 2 Ab s. 1? ' 

Der hier gewahlte Entsorgungsbegriff ist zu ungenau und un­

VOllständig definiert. Es werden ihm nämlich lediglich die 

endgÜltige Ablagerung von Abfällen, nicht aber alle sonsti­

gen Maßnahmen der Abfallwirtschaft mit Ausnahme jener zur 

Abfall verringerung und - vermeidung zugeordnet. Statt des Be -
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griffes " Entsorgung" sollte besser der Begriff " De ponierung " 

verwendet werden, sodaß Abs. 1 2  daher wie fOlgt zu formulie­

ren wäre: 

" Deponierung ist die endgUltige geordnete Ablagerung von 

Abfall auf Deponien." 

Laut ÖN OR M S 200 5 ist unter " De ponie" eine Anlage zum end­

gUltigen Ablagern von Abfall unter BerUcksichtigung hygie­

nischer, hydrogeologischer, bodenmechanischer und ökolo­

gischer Gesichtspunkte zur weitestgehenden Vermeidung von 

Umweltbeeinträchtigungen zu verstehen. 

Zu § 3: 

Diese Bestimnlung sollte " Dieses Bundesgesetz gilt fUr Ab -

fälle im Sinne des § 2 Abs. bis 3 lauten, damit auch 

die gefährlichen Abfälle ( Abs. 2) sowie die Problemstoffe 

( Abs. 3) erfaßt werden. Dabei zeigt sich, daß eine andere 

Gliederung des § 2 notwendig wäre. Im besonderen Teil zu § 3 

auf Seite 5 der Erläuter�ngen wird dargelegt, daß - im Ge­

gensatz zu dem außer Krc�t tretenden Sonderabfallgesetz -

auch radioakti ve Abfälle und Schrott dem Geltungsbereich des 

Abfallwirtschaftsgesetzes unterliegen. Dasselbe mUßte wohl 

auch fUr Kada ver und Konfiskate, Schlachtabfälle und Abfälle 

aus der Fleisch verarbeitung gelten. Dieser Umstand ist aus 

dem Wortlaut des Gesetzes nicht ersichtlich und mUßte im Ge­

setz festgelegt werden, da sonst eine extreme Rechtsun­

sicherheit eintritt. Im Ubrigen erscheint es nicht ziel­

fUhrend. lediglich den Geltungsbereich auf die oben ange­

führten Stoffe, insbesondere auf die radioakti ven Abfälle, 

auszudehnen. ohne nähere Regelungen zu treffen. 

Zu § 4: 

Es ist allgemein üblich. in Konze pten Ziele und Strategien 

zu entwickeln. in " Plänen " jedoch konkrete Maßnahmen fest­

zulegen. 
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Zu § 4 Ab s. 2 Z 2 1 i t. c: 

Diese Bestimmung sollte besser wie folgt formuliert werden: 

"Zur Entwic klung einer ausreichenden Infrastru ktur für die 

umweltgerechte und volkswirtschaftlich sinnvolle Aufberei­

tung. Verwertung oder Deponierung der in Österreich zu be� 

handelnden Abfälle". 

Zu § 5: 

Es wird auf die Ausführungen bezüglich der Bedarfskompetenz 

verwiesen. 

Zu § 6: 

Es wäre notwendig. die Kompetenzen des Beirates für Abfall­

wirtschaft im Gesetz näher zu umschreiben. Die derzeitige 

Formulierung stellt eine bloße Leerformel dar. da sämtliche 

nähere Bestimmungen über die Aufgaben und den Zwec k des Bei­

rates den zu erlassenden Verordnungen vorbehalten bleiben. 

Es wäre vielleicht vorteilhaft. im Vorbereich des Beirates 

einer Arbeitsgruppe. die sich aus Fachbeamten und Wissen­

schaftlern zusammensetzt. die Ausarbeitung konkreter 

Lösungsvorschläge zu übertragen. 

Zu § 7: 

Auch hier darf auf die Ausführungen bezüglich der Bedarfs­

kompetenz verwiesen werden. Außerdem fehlen beim Landesab­

fallbeirat nicht nur Regelungen über den Vorsitz und die 

Geschäftsordnung. sondern es ist nicht einmal eine Verord­

nungsermächtigung zur Festlegung des Tätigkeitsbereiches 

vorgesehen. 

Zu § 7 Abs� 2 Z ,: 

Hier sollte es " vier Vertreter des Amtes der Landesregie­

rung" lauten. 
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Zu § 7 Abs. 2 Z 5: 

Oie Bestimmung ist in der vorliegenden Formulierung auf Wien 

nicht anwendbar. 

Zu Abschnitt 111: 

Oie Überschrift " Abfallvermeidung " ist verfehlt. da im fol­

genden § B lediglich im Abs. 4 Z 4 konkrete Maßnahmen zur 

Abfallvermeidung festgelegt werden. Das Kapitel Uber Abfall­

vermeidung mUßte grUndlich Uberarbeitet und wesentlich er­

weitert werden. 

Zu § 8: 

Durch die zahlreichen Verwe�se auf andere Bestimmungen die­

ses Entwurfes wird § 8 äußerst unübersichtlich und schwer 

verständlich. 

Zu § 8 Ab s. 1: 

Es sind Kooperationsabkommen statt Verordnungen vorgesehen. 

Oie Erläuterungen erklären in keiner Weise. welchen Inhalt 

und welche Rechtsnatur ( ReChtsgeSChäft. öffentlich -recht­

licher Vertrag?) solche Absprachen haben sollen. Es fehlen 

auen Publikationsvorschriften. LedigliCh die Erläuterungen 

erwähnen. eine Veröffentlichung im Abfallwirtschaftskonzept 

(alle zwei Jahre) genUge. 

Zu § 8 Abs. 2: 

Was unter "nicht rechtzeitigem Erreichen der Ziele gemäß § 4 

Abs. 2 Z 2" zu verstehen ist. läßt sich dem Entwurfstext 

nicht entnehmen. 

Zu § 8 Abs. 3: 

Hier mUßte ei richtig " ... Verordnung gemäß Abs.2 

ten. 

lau -

Im Hinblick darauf. daß die bei der Erlassung einer derarti-

gen Verordnung zu berUcksichtigenden Aspekte sehr weitrei­

chend sind. erscheint es fraglich. ob es Uberhaupt jemals 

zur Erlassung einer solchen Verordnung kommt. 
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Zu § 8 Abs. 4 Z 2: 

Wie bereits zu § 2 Abs. 7 ausgeführt, sind die Ver wertung, 

Aufbereitung oder Deponierung (dieser Begriff .sollte statt 

" Entsorgung" ver wendet werden) Formen der Abfallbehandlung. 

Z 2 müßte daher lauten: 

" Abfälle, die auf Grund ihres Schadstoffgehaltes eine beson­

dere Behandlung erfordern, von anderen Abfällen zu trennen 

und dann getrennt einzusammeln, zu befördern. zu ver werten. 

aufzubereiten oder abzulagern sind und entsprechende Nach­

weise 

Im übrigen sind die im Abs. 4 aufgezählten Maßnahmen zu be­

grüßen, stellen sie doch die ersten Reaktionen des Bundes 

auf langjährige Forderungen des Bundeslandes Wien dar. 

Zu § 9 Abs . Z 1: 

Es erscheint z weckmäßig, eine Definition dessen, was tech­

nisch möglich ist, in den Text aufzunehmen. 

Zu § 9 Abs. 1 Z 4: 

Diese Regelung wäre zu streichen. An die Stelle dieser Be­

stimmung sollte eher eine Selbstverpflichtung der öffent­

lichen Hand treten, für Produkte aus der Abfallver wertung 

einen Markt zu schaffen. 

Zu § 9 Abs. 6 bis 10: 

Die Bestimmungen müß�en neu gefaßt werden. Im übrigen wird 

auf die in der Einleitung dieser Stellungnahme enthaltenen 

verfassungsrechtlichen Beden ken ver w iesen. 

Zu § 10: 

Der Text sollte zumindest sprachlich verbessert werden. 

Zu § 10 Z 6: 

Auf die Problematik der Definition "schädliche Tiere und 

Pflanzen " wird hinge wiesen. 
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Zu § 10 Z 7: 

Die Regelung sollte unbedingt neu überdacht werden. Die der­

zeitige Fassung könnte dazu führen. daß Abfallbehandlungs­

einrichtungen deshalb nicht betrieben oder genehmigt werden 

können, weil gegen sie z. B. massi ver Bürger protest erhoben 

wird, der (wieder) die öffentliche Ordnung und Sicherheit 

stört. 

Zu § §  11 und 1 2: 

Auf die verfassungsrechtlichen Bedenken wird hingewiesen. 

Zu § 13 Ab s. 1: 

Es sollte besser " Der Bundesminister hat im Ein vernehmen 

festzule gen lauten. 

Die Regelung hat zur Folge. daß verbindliche Anforderungen 

an Abfallbehandlungsanlagen erst durch eine Verordnung 

im Sinne dieser Bestimmung festgelegt werden. Es sollten 

auch hier die Begriffe der Ö N O R M  verwendet werden. 

Zu § 13 Abs. 2: 

In Anbetracht der technischen Entwicklung der Nutzung von 

innerbetrieblichen Abfällen steigt die Wahrscheinlichkeit, 

daß in vermehrtem Maße Anlagen gemäß § 13 Abs. 2, die die im 

Betrieb anfallenden Abfälle sowie gleichartige Abfälle be­

handeln. entstehen werden. Für solche Anlagen müßten ob jek­

ti ve Kriterien festgelegt werden. Außerdem wäre eine Rege -

lung analog Abs. erforderlich. 

Die derzeitige Formulierung der Bestimmung erweist sich 

insofern als problematisch. als zu befürchten ist, daß sie 

Mißbrauchsmöglichkeiten eröffnet. So könnte eine Grenzwert­

verordnung. z. B. für Müll verbrennungsanlagen, einfach unter­

laufen werden. wenn in einer üblicherweise für Energiehack­

gut bestimmten Feuerungsanlage Hausmüll im überwiegenden Maß 

verbrannt werden darf. Im übrigen wird angeregt. diesen 

Paragraphen übersichtlicher zu gestalten. 
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Zu § 1 4  Abs. 1: 

Es sollten alle Anlagen, in denen Abfälle behandelt werden, 

einer Genehmigungspflicht unter worfen werden. Diese Be wil­

ligungspflicht sollte unabhängig vom Betriebsziel festgelegt 

werden. 

Zu § 1 4  Abs. 2 :  

Es ist wohl nicht anzunehmen, daß mit einer Anlage zur Ab­

fallbehandlung eine Vermeidung von unver wertbaren gefähr­

lichen Abfällen erreicht werden kann. Es sollte daher besser 

wie fOlgt lauten: 

" Die Genehmigung ist nur dann zu erteilen, wenn bei der 

Behandlung der Abfälle der Anfall von unver wertbaren, insbe­

sondere gefährlichen Abfällen, entsprechend dem Stand der 

Technik möglichst gering gehalten wird." 

Zu § §  1 4  und 1 5: 

Einerseits soll die Genehmigung f ür Abfallbehandlungsanlagen 

alle anderen nach bundesrechtlichen Vorschriften erforder­

lichen Be willigungen einschließen, andererseits soll die 

Genehmigung für Betriebsanlagen weiterhin nach ge werberecht­

lichen Vorschriften vorgenommen werden. wobei eine Berück­

sichtigung der materiell -rechtlichen Bestimmungen des Ab­

fall wirtschaftsgesetzes vorgesehen ist. Wie auch schon in 

der Einleitung er wähnt, wird die siCh daraus ergebende 

Rechtsunsicherheit sicherlich zu großen Vollziehungsssch wie­

rigkeiten führen, da unterschiedlichste Rechtsgebiete - z. B. 

Ge werberecht. Wasserrecht. Forstrecht - vermengt werden. Zu 

§ 1 5  ist weiters zu bemerken, daß die darin festgelegte 

prinzipielle Genehmigungspflicht für sämtliche Anlagen, bei 

deren Betrieb Abfälle anfallen, praktisch auf alle in öster­

reich bestehenden Betriebseinrichtungen an wendbar wäre. Auch 

in jenen Fällen, in denen die Betriebsanlage keiner Genehmi­

gung auf Grund ge werberechtlicher Vorschriften bedarf, wird 

es durch den Betrieb der Anlage zu Abfällen kommen. Es sei 

auf einen Großteil des Viktualienhandels - z. B. Obst - und 
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Gemüsehandel - oder auf Büros verwiesen. Für alle jene Be­

triebe wären mit Inkrafttreten der gegenständlichen Norm 

Abfallgenehmigungen gemäß § 1 5 Abfallwirtschaftsgesetz er­

forderlich. Dies hätte einen erheblichen Verwaltungsmehrauf­

wand zur Folge und erscheint praktisch nicht durchführbar. 

Zu § 1 6  Ab s .  1: 

Diese Bestimmung sieht eine Enteignung "von Amts wegen" für 

Abfallbehandlungsanlagen vor. Der Landeshauptmann als Be­

hördenorgan der mittelbaren Bundesverwaltung benötigt jedoch 

keine Grundflächen bzw. Nutzungsrechte für Abfallbehand­

lungsanlagen. Die Notwendigkeit einer amtswegigen Enteignung 

wird daher im Sinne des Abs. 2 niemals zutreffen können. Der 

Antrag auf Enteignung kann ohne weiteres auch von einer 

Gebietsköroerschaft. die sich einer Abfallbehandlung�anlage 

annehmen m öchte. gestellt werden. 

Zu § 1 6  Ab s .  3: 

Die Verweisung auf das Bundesstraßengesetz ist durchaus zu 

begrüßen. jedoch scheinen die Absätze 4 und 5 entbehrlich. 

Im Gegensatz zum Bundesstraßengesetz fehlt die Bezugnahme 

auf eine vorangehende Widmungsverordnung für den Standort 

als Maßnahme der überörtlichen Raumordnung (vgl. die Bemer­

kung zu § 11) und die Erzwingbarkeit von Vorarbeiten ( §  16 

B StG 1971). Die Wendung "in der jeweils geltenden Fassung". 

die eine dynamische Verweisung darstellt. sollte entfallen. 

Zu § 1 6  Abs. 5: 

Die vorgesehene Regelung. daß die verwaltungsbehördliche 

Entscheidung' nur hinsichtlich des jenigen Teils außer Kraft 

tritt. mit dem das Mehrbegehren ausdrücklich oder sChlüssig 

abgewiesen worden ist. wenn das Gericht ausschließlich vom 

Enteigneten angerufen wird. führt zu einer ungerechtfertig­

ten Bevorzugung des Enteigneten. Da kein Risiko damit ver­

bunden ist. ist anzunehmen. daß die von der Verwaltungsbe­

hörde festgesetzte Entschädigungssumme grundsätzlich als zu 
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niedrig angesehen wird und das Gericht mit dieser Sache 

betraut wird. Der dadurch entstehende Verwaltungsaufwand 

sollte vermieden werden. 

Zu § 18 Abs. 1: 

Es sollte lediglich die Ausfuhr gefährlicher Abfälle der 

Bewilligungspflicht unterliegen. 

Zu § 19 Abs. 3 :  

Hier sei darauf hingewiesen, daß durch die Streckenbewilli­

gungsverordnung, BG Bl. Nr. 20 /1988, die Bewilligung von be­

stimmten Transportwegen für gewisse gefährliche Stoffe be­

reits geregelt ist. 

Zu Abschnitt V II: 

Es wird auf die einleitenden Ausführungen in dieser Stel­

lungnahme hinsichtlich der extensiven Inanspruchnahme der 

Bedarfsgesetzgebung des Bundes verwiesen. 

Zu § 20: 

Da unklar bleibt, inwieweit die materiellen Derogationswir­

kungen dieses Gesetzentwurfes die Abfallgesetze bzw. die 

Raumordnungsgesetze der Länder betreffen, würde die vorge­

sChlagene Einrichtung der Müllabfuhr in den Gemeinden einen 

Rückschritt bedeuten. Es besteht zwar gemäß Abs. 2 die Mög­

lichkeit. bestimmte Arten von Abfällen von der Abfallpflicht 

auszuschließen, doch ist nicht vorgesehen, daß gewisse Ge­

biete davon ausgenommen werden können. Abgesehen davon wären 

hier auch jene Maßnahmen zu regeln, die bei Säumnis von Ge­

meinden ergriffen werden können. 

Zu § 20 Abs. 1: 

Der Begriff " Müllabfuhr" erscheint nicht zeitgemäß. Es 

sollte daher lauten: 

" Die Gemeinden werden verpflichtet. ein System zur Sammlung 

und zum Transport von Müll einzurichten. " 
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Auf die ÖNORM S 2002 wird hingewiesen. Da. wie schon erwähnt. 

im vorliegenden Gesetzentwurf die Definition von " Müll " 

fehlt. wird über die Sammlung und Behandlung von " S perrmüll" 

sowie · Straßenkehricht" nichts ausgesagt. Eine private 

S perrmüllabfuhr nach § 20 (3) bis 4 wäre demnach nicht mög -

lich. Auf die Ausführungen zu § 27 Abs. 2 wird hingewiesen. 

Zu § 20 Abs. 3 Z 3: 

Es wird kaum möglich sein, die ·voraussichtlichen Zeiträume 

innerhalb eines Tages· in der Müllabfuhrverordnung für ein­

zelne Liegenschaften anzugeben. 

Zu § 20 Abs. 4: 

Der Vorschlag ist durchaus positiv zu beurteilen. Es muß je­

doch darauf hingewiesen werden. daß bei der Kom postierung 

größerer Mengen von biogenem Material das anfallende Sicker­

wasser unter Umständen ein Umwelt problem darstellen kann. 

Zu § 23: 

Es ist fraglich, ob die in der Gemeinde verkör perte örtliche 

Gemeinschaft ( Durchschnittsgemeinde) in der Lage ist. diese 

Dinge innerhalb ih,er ört.�chen Grenzen selbst zu besorgen. 

Auch die Annahme. daß die Angelegenheit im ausschließlichen 

oder überwiegenden Interesse der Gemeinde gelegen ist. muß 

bezweifelt werden. 

Zu § 23 Abs. 1: 

Im ersten Satz sollte die Wendung · ... hat Problemstoffe ge­

trennt zu sammeln ... " durch die Wendung · ... hat Problem -

stoffe getrennt vom Hausmüll zu sammeln • ersetzt werden. 

Zu § 23 Abs. 2: 

Für die Länder und Gemeinden werden durch die getrennten 

Wertstoffsammlungen Mehrkosten anfallen. deren Ausmaß derzeit 

noch nicht abgeschätzt werden kann. Die Überwälzung der Fi­

nanzierung solcher Kosten auf die Länder und Gemeinden ist 

abzulehnen und eine Kostentragung durch den Bund vorzusehen. 
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Weiters ist zu beachten. daß der Begriff " Wertstoff" beim 

Besitzer den Eindruck her vorruft. sich von wert vollen Dingen 

zu trennen. Der Begriff " Wertstoff" sollte daher durch den 

Begriff " Altstoff" ersetzt werden. Die Altstoffsammlung 

stellt eine abfallwirtschaftliche Maßnahme. mit dem Ziel 

dar. die zu behandelnden Reststoffmengen letztendlich zu 

minimieren. 

Zu § 23 Abs. 3: 

Die Einschränkung auf das Verfahren "Kompostierung" ist im 

Zuge der derzeitigen technischen Entwicklung auf diesem Ge­

biet völlig unzulässig. da auch andere biologische Verwer­

tungs verfahren zielführend sein können. Weiters wird be­

merkt. daß die getrennte Sammlung von biogenen Stoffen erst 

dann zielführend erscheint. wenn entsprechende Einrichtungen 

der Behandlung vorhanden sind und der Markt für organische 

Stoffe besteht. Für den im § 26 Abs. 2 enthaltenen Begriff 

"biogene Abfälle" wird hier der synonyme Begriff "organische 

Gr ün - und K üchenabfille" verwendet. Es sollte jedoch In bei­

den Bestimmungen derselbe Begriff verwendet werden. 

Zu § 23 Abs. 4: 

Ohne Verankerung einer echten �ontroll - bzw. Ahndungsmög­

lichkeit erscheint d�e Regelung nicht zielführend. 

Zu § 26 Abs. 1: 

Da im Gesetzentwurf eine Definition des Begriffes " Müll" 

nicht vorkommt. könnte der Eindruck entstehen. daß bisherige 

Sonderabfallbesitzer (gemäß Sonderabfallgesetz) ihre Abfälle 

auch der Müllabfuhr zur Abfuhr übergeben können bzw. hiefür 

eine eigene Abfuhr von den Gemeinden einzurichten ist. 

Zu § 26 Abs. 2: 

Eine Definition des Begriffes "biogene Abfälle" fehlt. Im 

übrigen darf auf die Ausführungen zu § 23 Abs. 3 verwiesen 

werden. 
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Zu § 27 Abs. 2: 

Im Hinblick auf das Fehlen einer Definition des Begriffes 

" Müll" würden Transporte von " Sperrmüll" und " Straßenkeh­

richt" aufzeichnungspflichtig werden. Es sei auch auf die 

Ausführungen zu § 20 Abs. verwiesen. Weiters wäre zu 

klären. was unter dem Begriff " Begleitpapier" zu verstehen 

ist. Es ist nicht klar, ob es sich hiebei um Frachtpapiere 

(GG ST), Begleitscheindurchschläge oder eine völlig neue Art 

von Papieren handelt. 

§ 29 Abs. � .  � .  

Die Bestimmung ist zu eng gefaßt, da sie lediglich die Ver­

arbeitung der zu meldenden Daten von Abfallsammlern und 

-behandlern gemäß § 29 Abs. 1, d.h. die bisherigen Meldungen 

gemäß § 3 der Sonderabfallnachweis verordnung. nicht aber 

auch jene der Abfallerzeuger gemäß § 28 erfaßt. Außerdem 

wäre eine Erweiterung der Bestimmung auch in der Weise er­

forderlich, als der Bundesminister für Umwelt, Jugend und 

Familie zu verpflichten ist, die von ihm erteilten Bewil­

ligungen gemäß § §  1 7  bis 19 ( Export, Import, Durchführung) 

E D V -mäßig zu erfassen, ebenfalls in den Daten verbund einzu­

speichern und den Ländern zur Verfügung zu stellen. Weiters 

sollte auch festgelegt werden, daß der Bundesminister für 

Umwelt. Jugend und Familie die elektronisch gespeicherte 

Liste der Abfallarten (ÖN O R M  S 2100 und S 2101) auf aktu­

ellem Stand zu halten hat. 

Zu § 29 Abs. 3: 

Als zweiter Satz wäre folgender Wortlaut einzufügen: 

" Dabei ist auf die Verträglichkeit mit den E D V - Systemen der 

betreffend�n Länder Rücksicht zu nehmen". 

Mit dieser Regelung soll vermieden werden. daß die vom Bund 

für einzelne Anwendungen zur Verfügung gestellten Datenend­

geräte Fremdkörper in den einzelnen Landesdaten verarbeitun­

gen sind. 
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Zu § 29 Abs. 6: 

Hinsichtlich der Aufzeichnungen über die Beschaffung und 

Lagerung sowie den Verbrauch von Stoffen im Sinne dieser Be­

stimmung sollte festgelegt werden. daß ents prechende Verord­

nungen jedenfalls zu erlassen sind. wenn und insoweit dies 

zum Schutz vor gesundheits -. luft - oder wassergefährdenden 

Stoffen erforderlich ist. Die Möglichkeit der elektronischen 

Übermittlung von Begleitscheinen. wie sie in den Erläuterun­

gen zu § 29 angeführt wird. ist im Gesetzestext nicht vorge­

sehen. Eine solche Regelung wäre jedoch unbedingt erforder­

lich. 

Zu § 29 sei weiters bemerkt. daß dem Konze pt des Umweltbun­

desamtes für die ab 1. Jänner 1990 vorgesehene Art des 

Daten verbundes die Annahme zugrundeliegt. daß für die Länder 

mit Ausnahme von Wien jährlich nicht mehr als 10. 000 Be­

gleitscheine anfallen. Zumindest für Niederösterreich ist 

nach den Ergebnissen des Jahres 19B8 mit wesentlich höheren 

Zahlen zu rechnen. Dies m üßte bei der Konze ption des Daten­

verbundes berücksichtigt werden. 

Zu § 30: 

Statt " Erlaubnis" sollte es "Genehmigung " heißen. Außerdem 

wäre die Einschränkung der Genehmigungs pflicht gemäß § 1 auf 

Sammler und Behandler gefährlicher Abfälle sinn voll. Im üb­

rigen wird darauf hingewiesen. daß die Zuständigkeit zur 

Erteilung der Genehmigung. wie dies in der urs prünglichen 

Fassung der No velle zum Sonderabfallgesetz vorgesehen war. 

beim Landeshau ptmann im Rahmen des Abfallwirtschaftsgeset­

zes verbleiben sollte (zusätzlich zur Konzessions pflicht 

nach der Gewerbeordnung). Außerdem wäre die Möglichkeit der 

Entziehung der Genehmigung vorzusehen. Weiters müßten die 

Bestimmungen des § 11 Sonderabfallgesetz über die Vorausset­

zungen für die Erteilung der Genehmigung sinngemäß übernom­

men werden. 
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Zu § 31: 

Gemäß § 13 des Sonderabfallgesetzes wird bereits eine Liste 

der Sonderabfallsammler und -beseitiger mit Sitz im jeweili­

gen Bundesland gef ührt. Diese Liste ist derzeit alphabetisch 

nach Firmennamen gef ührt und enthält die jeweils bewilligten 

Abfallarten. Eine getrennt nach Abfallarten erstellte Liste 

wäre. da es mehrere hundert Abfallarten gibt. sehr umfang­

reich (mehrere hundert Seiten). Es w ürde daher zu Problemen 

bei der Handhabung und Veröffentlichung kommen. Außerdem 

wird angeregt. daß das Aufliegen der Liste - falls die Be­

willigung weiterhin der Gewerbeordnung unterliegt - auch in 

der Gewerbeordnung geregelt wird. 

Zu § §  32 bis 37: 

Wie bereits mehrfach ausgef ührt. erscheinen besondere Rege­

lungen f ür die Entsorgung von Altölen entbehrlich. falls die 

Bestimmungen f ür gefährliche Abfälle auch auf Altöle ausge­

dehnt werden. Dadurch w ürde auch die derzeit bestehende 

Doppelgleisigkeit. die sowohl f ür die vollziehenden Behörden 

als auch die betroffenen Firmen zu großen Problemen f ühren. 

beseitigt werden. Der IX. Abschnitt sollte daher mit Aus­

nahme der Best�mmungen des § 36 ( Abgabe und R ücknahme von 

Motorölen) ersatzlos entfallen. Diese Bestimmung könnte 

e ventuell auch in einer Verordnung gemäß § 8 Abs. 4 Z 3 

geregelt werden. 

Zu § 38 Abs. 2: 

Ein derartiger Feststellungsbescheid kann wohl nur auf An­

trag des Zollamtes. nicht jedoch · von Amts wegen" erlassen 

werden. 

Zu § 39: 

Es muß. wie im derzeit g ültigen Sonderabfallgesetz. eine 

Möglichkeit vorgesehen werden. die Beseitigung von durch 

Abfälle verunreinigtem Boden aufzutragen. Der sinnstörende 

Entfall der Bezeichnung "bewe gliche Sachen" in der Abfall­

definition kann daf ür keinen Ersatz bieten. 
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Zu § 40: 

Hier müßte die Formulierung des § 6 des 50nderabfallgesetzes 

in der geltenden Fassung übernommen werden. Die vorliegende 

Fassung wurde bereits im 8egutachachtungsverfahren zum 50n­

derabfallgesetz als verfassungsrechtlich bedenklich erkannt. 

Zu § 41 Abs. 1, Z 1 und 2: 

Das 50nderabfallgesetz und das Altölgesetz sollten richtig 

zitiert werden. 

Zu § 41 Abs. 2: 

Auf die verfassungsrechtliche Problematik darf neuerlich 

hingewiesen werden. 

Zu § 43: 

Es sollte eher "Genehmigung" heißen. 

Zu § 46 : 

§ 46 erklärt alle den Gemeinden überbundene Aufgaben zu sol­

chen des eigenen Wirkungsbereiches, obwohl, wie bereits dar­

gelegt wurde, etliche Pflichten die Möglichkeiten einer 

Durchschnittsgemeinde weit übersteigen. 

Zu § 48: 

Die Widmung der Erlöse aus Geldstrafen für die vom Bund zu 

finanzierende Altlastensanierung erscheint insofern nicht 

sachgerecht, da den Rechtsträgern der tatsächlich mit der 

Vollziehung beauftragten Ämter und Behörden keine Finan­

zierungsmittel zugebilligt werden. 

Abschließend beehrt sich das Amt der Wiener Landesregierung, 

noch folgende grundsätzliche überlegungen anzustellen: 

Es ist vorgesehen, daß das Abfallwirtschaftsgesetz ohne Aus­

nahme mit 1. Juli 1989 in Kraft treten soll. Dieser Zeit­

punkt erweist sich zumindest bezüglich der den Datenverbund 
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regelnden Bestimmungen als problematisch. da d�e erforder­

lichen Vorarbeiten nicht vor Ende 19B9 abgeschlossen werden 

können. Die Bestimmung über den Daten verbund sollte daher -

wie ursprünglich auch vorgesehen - frühestens mit 1. Jänner 

1990 in Kraft gesetzt werden. 

Weiters darf darauf hingewiesen werden, daß eine geregelte 

Abfallwirtschaft wesentliche Auswirkungen auf den Schutz der 

Gewässer hat, der vorliegende Entwurf jedoch nicht geeignet 

erscheint. eine Verbesserung der Situation der Gewässer her­

beizuführen. Anläßlich der nach ha. Auffassung unbedingt er­

forderlichen eingehenden Überarbeitung des Entwurfes wäre 

eine zeitgerechte Akkordierung mit den Wasserrechts- und 

Gewerbebehörden äußerst zweckmäßig, um Mehrgleisigkeiten -

z. B. bei der Beurteilung von Standorten ( Anlagen) - zu ver­

meiden und dem fachübergreifenden Beurteilungsansatz auch im 

Bewilligungs verfahren Rechnung zu tragen. 

Gleichzeitig werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Für den Lan samtsdirektor: 

Dr. 
Magistrats vizedirektor 
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